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Hauptsatzung der Stadt Olsberg 

vom 02.02.2023 
 

Präambel 

 

Aufgrund von  § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Bstb. f der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 

(GV NW S.666 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom  13. April 2022 (GV.NRW.S.490) hat der Rat 

der Stadt Olsberg in seiner Sitzung am 02.02.2023 mit Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mit-

glieder des Rates die folgende Hauptsatzung beschlossen.   

 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Satzung die gewohnte männliche 

Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch 

keine Benachteiligung des weiblichen oder diversen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprach-

lichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.“ 

 

 

§ 1 

Name, Entstehung, Gebiet 

 

(1) Die Stadt Olsberg wurde am 01.01.1975 gem. § 14 des Gesetzes zur Neugliederung der Ge-

meinden und Kreise des Neugliederungsraumes Sauerland/Paderborn vom 05.11.1974 (GV 

NW 1974 S. 1224) mit der früheren Stadt Bigge-Olsberg sowie den Gemeinden Antfeld, As-

singhausen, Bruchhausen, Brunskappel, Elleringhausen, Elpe, Gevelinghausen, Helmeringha-

usen, Wiemeringhausen und Wulmeringhausen zu einer neuen Stadt zusammengeschlossen. 

In die neue Stadt wurden Gebietsteile aus den Gemeinden Nuttlar, Ostwig, Heringhausen, 

Ramsbeck, Altenbüren und Grimlinghausen eingegliedert. Darüber hinaus ist die Stadt Ols-

berg Rechtsnachfolgerin des seit dem 02.09.1826 bestehenden Amtes Bigge. 

 

(2) Das Stadtgebiet umfasst ca. 11.738 ha. 

 

§ 2 

Wappen, Flagge, Banner, Siegel 

 

(1) Der Stadt Olsberg ist mit Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidenten vom 

10.03.1978 das Recht zur Führung eines Wappens, einer Flagge, eines Banners und eines 

Siegels verliehen worden. 

 

(2) Beschreibung des Wappens: 

Quadriert von Gelb und Rot, darüber ein freistehender schwarzer Ring mit aufgelegten 

schwarzen Quadraten, die jeweils in der Mitte der anstoßenden Felder sitzen. 
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Die quadrierten Felder in Gelb und Rot wurden dem Wappen der früheren Gemeinde Bruns-

kappel, jetzt Olsberg, entnommen. Gold und Rot waren die Farben der Vögte von Grafschaft, 

die ihren Sitz auf dem Gut Wildenberg in Brunskappel hatten. Der freistehende schwarze 

Ring mit den vier aufgelegten schwarzen Quadraten symbolisiert: 

 
a) die germanische Fliehburg auf dem Istenberg mit den vier Bruchhauser Steinen als 

bedeutsamste historische und landschaftliche Besonderheit der Stadt Olsberg, 

b) den kraftvollen Zusammenschluss der in den vier Tälern der Ruhr, der Neger, der 

Elpe und des Medebaches bzw. der Gierskopp gelegenen früher selbständigen Ge-

meinden zur Stadt Olsberg, 

c) der schwarze Ring das "O" für Olsberg. 

 

(3) Beschreibung der Flagge: 

Von Gelb zu Rot in 7 gleichbreiten Bahnen längsgestreift, im quadratischen gelben Flaggen-

haupt der schwarze Ring des Stadtwappens. 

 

(4) Beschreibung des Banners: 

Von Gelb zu Rot in 7 gleichbreiten Bahnen längsgestreift, im quadratischen gelben Banner-

haupt der schwarze Ring des Stadtwappens. 

 

(5) Beschreibung des Siegels: 

Es zeigt den Wappenschild der Stadt und führt oben die Umschrift "Stadt Olsberg", unten in 

kleinerer Type die Umschrift "Hochsauerlandkreis". Die Stadt Olsberg führt das entspre-

chende Dienstsiegel in drei unterschiedlichen Größen; diese Dienstsiegel gleichen in Form 

und Größe den dieser Hauptsatzung beigedrückten Siegeln. 

 

§ 3 

Einteilung des Stadtgebietes in Ortschaften 

 

(1) Innerhalb des Stadtgebietes werden folgende Ortschaften gebildet: 

Antfeld  

Assinghausen  

Bigge  

Bruchhausen  

Brunskappel  

Elleringhausen  

Elpe/Heinrichsdorf  

Gevelinghausen  

Helmeringhausen  

Olsberg  

Wiemeringhausen  

Wulmeringhausen 



- 4 - 
 
 

Die räumliche Abgrenzung der Ortschaften ergibt sich aus der beigefügten Karte, die Be-

standteil dieser Hauptsatzung ist. 

 

(2) Für jede Ortschaft wird vom Rat ein Ortsvorsteher gewählt. Die Wahl erfolgt für die Dauer 

der Wahlzeit des Rates. Der Ortsvorsteher soll in der Ortschaft, für die er bestellt wird, 

wohnen und muss dem Rat angehören oder angehören können. Der Bürgermeister und seine 

Stellvertreter sollen nicht zum Ortsvorsteher gewählt werden. 

 

(3) Der Ortsvorsteher hat die Belange seiner Ortschaft gegenüber dem Rat wahrzunehmen. Im 

Rahmen dieser Aufgabe ist er jederzeit berechtigt und verpflichtet, Wünsche, Anregungen 

und Beschwerden aus seiner Ortschaft aufzugreifen und an den Rat oder an den für die 

Entscheidung der Angelegenheit zuständigen Ausschuss weiterzuleiten. Der Rat bzw. der 

Ausschuss soll den Ortsvorsteher vor der Entscheidung über Angelegenheiten, die Belange 

der Ortschaft berühren, hören. Die Anhörung kann sowohl schriftlich als auch mündlich er-

folgen. Sie soll mündlich erfolgen, wenn der Ortsvorsteher in einer Angelegenheit dem Rat 

Wünsche, Anregungen oder Beschwerden vorgetragen hat. 

 

(4) Der Bürgermeister kann die Ortsvorsteher mit der Erledigung bestimmter Geschäfte der lau-

fenden Verwaltung beauftragen. Die Ortsvorsteher führen diese Geschäfte in Verantwortung 

gegenüber dem Bürgermeister durch. 

 

(5)  Zur Abgeltung des ihm durch die Wahrnehmung seiner Aufgaben entstehenden Aufwandes 

erhält er eine monatliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Entschädigungsverord-

nung. Daneben steht dem Ortsvorsteher Ersatz des Verdienstausfalls nach Maßgabe des § 39 

Abs. 7 Satz 7 i. V. m. § 45 Abs. 1 GO zu. Ebenso steht ihm ein Anspruch auf Freistellung nach 

Maßgabe des § 44 GO NRW zu.   

 

(6) Der Bürgermeister ist berechtigt, die Ortsvorsteher in geeigneten Fällen für den Bereich 

ihrer Ortschaft mit der Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben und Verpflichtungen zu be-

auftragen. 

 

(7) Für die Bezeichnung in Personenstandsbüchern und -urkunden werden die in § 3 Absatz 1 

genannten Ortschaftsbezeichnungen festgelegt. Die räumlichen Abgrenzungen ergeben sich 

aus der als Anlage beigefügten Karte, die Bestandteil dieser Hauptsatzung ist.  

 

 

§ 4 

Gleichstellung von Frau und Mann 

 

(1) Der Bürgermeister bestellt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte. Der Um-

fang der Wochenarbeitszeit ist durch Einzelverfügung des Bürgermeisters festgelegt. 
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(2) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt mit, die 

die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau 

und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. 

Dies sind insbesondere soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen, einschließlich 

Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche. Die Gleichstellungs-

beauftragte wirkt bei der Erstellung und Änderung des  Gleichstellungsplans sowie bei der 

Erstellung des Berichts über die Umsetzung des Gleichstellungsplans mit.  

 

(3) Der Bürgermeister unterrichtet die Gleichstellungsbeauftragte über geplante Maßnahmen 

gemäß Absatz 2 rechtzeitig und umfassend.  

 
§ 4a 

Bildaufnahmen in Sitzungen des Rates 

 

(1) In öffentlichen Sitzungen sind Bildaufnahmen zulässig, wenn sie die Ordnung der Sitzung 

nicht gefährden. Dieses Recht umfasst nicht die Anfertigung von Bildaufnahmen von Zuhö-

rern oder Verwaltungsbediensteten mit Ausnahme des Bürgermeisters, des allgemeinen Ver-

treters und der Beigeordneten (§ 69 GO NRW). 

 

(2) Über das Vorliegen einer Gefährdung der Ordnung der Sitzung entscheidet der Bürgermeister 

oder seine Vertretung bei der Sitzungsleitung. 

 

(3) Die Regelung findet auf Sitzungen der Ausschüsse entsprechende Anwendung. 

 

§ 5 

Unterrichtung der Einwohner 

 

(1) Der Rat hat die Einwohner über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt zu unter-

richten. Die Unterrichtung hat möglichst frühzeitig zu erfolgen. Über die Art und Weise der 

Unterrichtung (z. B. Hinweis in der örtlichen Presse, öffentliche Aushänge, schriftliche Un-

terrichtung aller Haushalte, Durchführen besonderer Informationsveranstaltungen, Abhalten 

von Einwohnerversammlungen) entscheidet der Rat von Fall zu Fall. 

 

(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn es sich um Planungen oder 

Vorhaben der Stadt handelt, die die strukturelle Entwicklung der Stadt unmittelbar und 

nachhaltig beeinflussen oder die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Ein-

wohnern verbunden sind. Die Einwohnerversammlung kann auf Teile des Stadtgebietes be-

schränkt werden. 

 

(3) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohnerversammlung beschlossen, so setzt der Bür-

germeister Zeit und Ort der Versammlung fest und lädt alle Einwohner durch öffentliche 
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Bekanntmachung ein. Die in der Geschäftsordnung für die Einberufung des Rates festgeleg-

ten Ladungsfristen gelten entsprechend. Der Bürgermeister führt den Vorsitz in der Ver-

sammlung. Zu Beginn der Versammlung unterrichtet der Bürgermeister die Einwohner über 

Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung bzw. des Vorhabens. Anschlie-

ßend haben die Einwohner Gelegenheit, sich zu den Ausführungen zu äußern und sie mit den 

vom Rat zu bestimmenden Ratsmitgliedern aller Fraktionen und dem Bürgermeister zu er-

örtern. Eine Beschlussfassung findet nicht statt. Der Rat ist über das Ergebnis der Einwoh-

nerversammlung in seiner nächsten Sitzung zu unterrichten. 

 

(4) Die dem Bürgermeister aufgrund der Geschäftsordnung obliegende Unterrichtungspflicht 

bleibt unberührt. 

 

§ 6 

Anregungen und Beschwerden 

 

(1) Einwohnern, die seit drei Monaten in der Gemeinde wohnen, haben das Recht, sich einzeln 

oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden an den Rat 

zu wenden. Anregungen und Beschwerden müssen Angelegenheiten betreffen, die in den 

Aufgabenbereich der Stadt Olsberg fallen.  

 

(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt Olsberg fallen, 

sind vom Bürgermeister an die zuständige Stelle weiterzuleiten. Der Antragsteller ist hier-

über zu unterrichten. 

 

(3) Eingaben von Bürgern, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. 

Fragen, Erklärungen, Ansichten etc.), sind ohne Beratung vom Bürgermeister zurückzuge-

ben. 

 

(4) Soweit der Rat nicht selber zuständig ist, überweist er die Anregungen oder Beschwerden 

an den zuständigen Ausschuss oder an den Bürgermeister zur Erledigung.  

 

(5) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angelegenheit, die den Gegenstand einer An-

regung oder Beschwerde bildet, an sich zu ziehen, (§ 41 Abs. 2, 3 GO), bleibt unberührt.  

 

(6) Dem Antragsteller kann aufgegeben werden, Anregungen oder Beschwerden in der für eine 

ordnungsgemäße Beratung erforderlichen Anzahl, einzureichen. Die Beratung kann in diesen 

Fällen bis zum Einreichen der notwendigen Unterlagen ausgesetzt werden.  

 

(7) Von einer Prüfung von Anregungen und Beschwerden soll abgesehen werden, 

a) wenn ihr Inhalt einen Straftatbestand erfüllt, 

b) wenn gegenüber bereits geprüften Anregungen oder Beschwerden kein neues Sach-

vorbringen vorliegt.  
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(8) Der Antragsteller ist über die Stellungnahme zu seinem Antrag durch den Bürgermeister zu 

unterrichten. 

 

§ 7 

Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 

 

(1) Der Rat der Stadt Olsberg führt die Bezeichnung "Rat der Stadt Olsberg". 

 

(2) Die Mitglieder des Rates führen die Bezeichnung "Ratsmitglieder".  

 

§ 8 

Dringlichkeitsentscheidungen 

 
Eilentscheidungen des Hauptausschusses oder Dringlichkeitsentscheidungen des Bürgermeis-

ter mit einem Ratsmitglied (§ 60 Abs. 1 und 2 GO) bedürfen der Schriftform.  

 

§ 9 

Ausschüsse 

 

(1) Der Rat beschließt, welche Ausschüsse, außer den in der Gemeindeordnung oder in anderen 

gesetzlichen Vorschriften vorgeschriebenen Ausschüssen, gebildet werden. Die Zahl der Aus-

schussmitglieder soll ungerade sein. Art und Anzahl der Ausschüsse werden in der eigenstän-

digen Zuständigkeitsordnung geregelt. 

 

(2) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs die Entschei-

dungen dem Bürgermeister zu übertragen.  

 

(3) Der Rat kann sich für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall die 

Entscheidung vorbehalten.  

 

§ 10 

Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz, Sitzungsgeld 

 

(1) Ratsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines mtl. Pauschalbetrages. 

Die Ratsmitglieder und die Mitglieder der Ausschüsse erhalten Fahrtkosten nach Maßgabe 

der Entschädigungsverordnung.  

 

(2) Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhalten für die im Rahmen der Mandatsaus-

übung erforderliche Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld nach 

Maßgabe der Entschädigungsverordnung. Dies gilt unabhängig vom Eintritt des Vertretungs-

falles auch für die Teilnahme an Fraktionssitzungen als stellvertretendes Ausschussmitglied.  
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Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 12 Sitz- 

ungen im Jahr beschränkt.   

 

(3) Fraktionssitzungen zur Vorbereitung der Gremienarbeit können auch als Telefon- bzw. Vi-

deokonferenzen und als Online-Sitzungen durchgeführt werden. Für sie kann Sitzungsgeld 

gezahlt werden, wenn eine solche Online-Fraktionssitzung im gleichen Rahmen stattfindet 

wie eine gewöhnliche Fraktionssitzung. Hiervon ist auszugehen, wenn nachweislich eine Sit-

zung vorliegt zu der im Vorfeld eingeladen wurde, an der die üblichen Personen teilnehmen 

und zu der im Vorfeld ein Beratungsgegenstand oder eine Tagesordnung festgelegt wurde. 

Die Teilnehmer einer Online-Fraktionssitzung sind zu Beginn der Sitzung ordnungsgemäß vom 

Vorsitzenden oder  der Geschäftsführung durch Aufruf festzustellen und schriftlich festzu-

halten. 

 

(4) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der ihnen 

durch   die Mandatsausübung entsteht, soweit sie während der Arbeitszeit erforderlich ist. 

Der Anspruch besteht auch für maximal 8 Arbeitstage je Wahlperiode im Falle der Teilnahme 

an kommunalpolitischen Bildungsveranstaltungen, die der Mandatsausübung förderlich sind. 

Der Verdienstausfall wird für jede Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit berech-

net, wobei die letzte angefangene Stunde voll zu rechnen ist. Der Anspruch wird wie folgt 

abgegolten: 

 

a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz, es sei denn, 

dass sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten haben. Der Regelstundensatz 

wird auf 12,50 € festgesetzt.  

b) Unselbständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz übersteigende Ver-

dienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z.B. durch Vorlage einer Bescheini-

gung des Arbeitgebers, ersetzt. 

c) Selbständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale je Stunde erhalten, 

sofern sie einen den Regelsatz übersteigenden Verdienstausfall glaubhaft machen. 

Die Glaubhaftmachung erfolgt durch eine schriftliche Erklärung über die Höhe des 

Einkommens, in der die Richtigkeit der gemachten Angaben versichert wird. 

d) Die Verdienstausfallpauschale für Selbstständige ist begrenzt auf die Zeit von 08.00 

bis 19.00 Uhr, samstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

e) Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen, von denen mindestens eine 

ein Kind unter 14 Jahren oder eine anerkannte pflegebedürftige Person nach § 14 

SGB XI ist, oder einen Haushalt mit mindestens 3 Personen führen und nicht oder 

weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der man-

datsbedingten Abwesenheit vom Haushalt mindestens den Regelstundensatz. Auf An-

trag werden statt des Regelstundensatzes die notwendigen Kosten für eine Vertre-

tung im Haushalt ersetzt. 

f) Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, die außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit 
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aufgrund der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt notwendig werden, wer-

den auf Antrag in Höhe der nachgewiesenen Kosten erstattet. Kinderbetreuungskos-

ten werden nicht erstattet bei Kindern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, es 

sei denn, besondere Umstände des Einzelfalls werden glaubhaft nachgewiesen. 

g) In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den in § 3a Abs. 2 EntschVO genannten 

Betrag je Stunde überschreiten. 

 

(5) Stellvertretende Bürgermeister nach § 67 Abs. 1 und Fraktionsvorsitzende bei Fraktionen 

mit mindestens 8 Mitgliedern auch ein stellvertretender Vorsitzender, mit mindestens 16 

Mitgliedern auch 2 stellvertretende Vorsitzende und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 3 

stellvertretende Vorsitzende - erhalten neben den Entschädigungen, die den Ratsmitglie-

dern nach § 45 GO NRW zustehen, eine Aufwandsentschädigung nach  § 46 GO NRW i.V.m. 

der Entschädigungsverordnung.  

 

(6) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates anstelle einer zusätzli-

chen Aufwandsentschädigung nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW i.V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 

der EntschVO ein Sitzungsgeld  nach § 46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 4 EntschVO 

erhalten, wird für folgende Ausschüsse Gebrauch gemacht: 

1. Rechnungsprüfungsausschuss 

2. Wahlausschuss 

3. Ausschuss Bildung, Sport, Freizeit 

4. Ausschuss Ordnung und Soziales 

5. Ausschuss Planen und Bauen 

 

(7) Gremienmitglieder im Sinne des § 113Abs. 1 GO NRW haben Anspruch auf Erstattung von 

Kosten für Fortbildungsmaßnahmen, die dem Erwerb der erforderlichen Sachkunde oder der 

Wahrnehmung ihrer Gremienaufgaben dienlich sind. Dies gilt nur, wenn die Gemeinde der 

Kostenübernahme vorab zustimmt. 

 

§ 11 

Genehmigung von Rechtsgeschäften 

 

(1) Verträge der Stadt mit Mitgliedern des Rates oder der Ausschüsse sowie mit dem Bürger-

meister und den leitenden Dienstkräften der Stadt bedürfen der Genehmigung des Rates. 

 

(2) Keiner Genehmigung bedürfen: 

a) Verträge, die auf der Grundlage feststehender Tarife abgeschlossen werden; 

b) Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der Grundlage einer von der Stadt 

vorgenommenen Ausschreibung zugestimmt hat; 

c) Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 41 Abs. 3 GO) 

darstellt. 
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(3) Leitende Dienstkräfte im Sinne dieser Vorschrift sind der Bürgermeister und sein allgemeiner 

Vertreter. 

 

§ 12 

Bürgermeister 

(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister 

übertragen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von 

Geschäften oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehält. Nähere Einzelheiten sind 

in der Zuständigkeitsordnung der Stadt Olsberg festgelegt.  

 

(2) Der Bürgermeister trägt bei feierlichen Anlässen eine Amtskette 

 

(3) Der Rat wählt aus seiner Mitte ohne Aussprache zwei ehrenamtliche Stellvertreter des Bür-

germeisters.  

 

§ 13 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Olsberg, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrie-

ben sind, werden vollzogen im Amtsblatt der Stadt Olsberg. 

 

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzungen werden durch Aushang an folgenden Bekannt-

machungstafeln öffentlich bekannt gemacht: 

 

a) Antfeld 

Dorfmitte 

b) Assinghausen 

Dorfmitte 

c) Bigge 

Rathaus  

Jahnplatz 

d) Olsberg 

Hüttenstraße Ecke Bahnhofstraße 

e)  Bruchhausen 

Dorfmitte  

f)  Brunskappel 

Dorfmitte 

g)  Elleringhausen 

Bushaltestelle Gasthof Körner 

h)  Elpe 

Dorfmitte 

 



- 11 - 
 
 

i)  Gevelinghausen 

Dorfmitte 

j)  Helmeringhausen 

Dorfmitte  

k)  Wiemeringhausen 

Dorfmitte  

l)  Wulmeringhausen 

Dorfplatz  

 

Bei der Bestimmung der Dauer des Aushangs sind die in der Geschäftsordnung festgelegten 

Ladungsfristen zu beachten. Auf den einzelnen Bekanntmachungen sind der Zeitpunkt des 

Aushanges sowie der Zeitpunkt der Abnahme zu bescheinigen. Die Abnahme darf frühestens 

am Tag nach der Ratssitzung erfolgen. 

 

(3) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Abs. 1 festgelegten Form infolge höherer 

Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt die Bekanntma-

chung ersatzweise durch Aushang in der Bekanntmachungstafel am Rathaus, Bigger Platz 6. 

Ist der Hinderungsgrund entfallen, wird die öffentliche Bekanntmachung nach Abs. 1 unver-

züglich nachgeholt. 

 

§ 14 

Zuständigkeit für dienstrechtliche Entscheidungen 

 

Die beamten-, arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen trifft der Bürgermeister. Hiervon aus-

genommen sind Entscheidungen, die das beamtenrechtliche Grundverhältnis der Fachbereichslei-

ter/innen oder das Arbeitsverhältnis der Fachbereichsleiter/innen betreffen. Diese Entscheidungen 

trifft der Hauptausschuss im Einvernehmen mit dem Bürgermeister. Näheres hierzu regelt die Ge-

meindeordnung (§ 73 Abs. 3 GO). 

 

§ 15 

Inkrafttreten 

Die Hauptsatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 

frühere Hauptsatzung vom 01.11.2020 außer Kraft. 


